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Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB / 
Corporate Governance Bericht
Vorstand und Aufsichtsrat der Hypoport AG bekennen sich zu einer verantwortungsvollen 
Führung und Kontrolle des Unternehmens. Die Hypoport AG ist davon überzeugt, dass eine 
transparente Corporate Governance zu nachhaltiger Wertsteigerung des Unternehmens führt. 
Zudem ist sie unerlässlich, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das Investoren, Finanzmärkte, 
Geschäftspartner und Kunden sowie Mitarbeiter und Öffentlichkeit der Hypoport AG entgegen-
bringen. Für Vorstand und Aufsichtsrat sind die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex ebenso wie die gesetzlichen Vorschriften integraler Bestandteil 
ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft. Sie überprüfen die Berücksichtigung dieser Standards in re-
gelmäßigen Abständen, sodass für die Aktionäre, die Mitarbeiter und nicht zuletzt auch für das 
Unternehmen selbst, eine gebührende Beachtung dieser Standards gewährleistet ist.

Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat haben den Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner  
Fassung vom 24. Juni 2014, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 30. September 2014 sowie in  
seiner Fassung vom 5. Mai 2015, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 12. Juni 2015, sorgfäl-
tig geprüft. Die Entsprechenserklärung wurde am 29. Januar 2016 durch Vorstand und Auf-
sichtsrat der Hypoport AG abgegeben. Sie wird im Folgenden nochmals dokumentiert. Die  
Entsprechenserklärung wurde dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht, sie ist unter  
www.hypoport.de/corporate-governance.html einzusehen.

Entsprechenserklärung  
zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate  
Governance Kodex gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Hypoport AG, Berlin, erklären: 
Seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 23. Januar 2015 hat die Hypoport AG 
den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt ge-
machten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in 
der Fassung vom 24. Juni 2014, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 30. September 2014 sowie 
ab dem 13. Juni 2015 in der Fassung vom 5. Mai 2015, veröffentlicht im Bundesanzeiger am  
12. Juni 2015, mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Empfehlungen entsprochen und 
wird den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 
in der Fassung vom 5. Mai 2015 auch zukünftig mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten 
Empfehlungen entsprechen. 

1. In Ziffer 3.8 Abs. 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, beim Abschluss ei-
ner D&O-Versicherung für Aufsichtsratsmitglieder einen entsprechenden Selbstbehalt vorzuse-
hen. Bei der von der Hypoport AG für ihre Aufsichtsratsmitglieder abgeschlossenen D&O-Versi-
cherung ist bislang kein Selbstbehalt vereinbart worden.
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Die Hypoport AG ist grundsätzlich nicht der Ansicht, dass Motivation und Verantwortung, mit 
der die Aufsichtsratsmitglieder ihre Aufgabe wahrnehmen, durch einen solchen Selbstbehalt 
verbessert werden könnten. Die Hypoport AG plant deshalb insoweit keine Änderung ihrer 
D&O-Versicherungsverträge für Aufsichtsratsmitglieder. 

2. In Ziffer 4.2.3 Abs. 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass die Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsbestandtei-
le betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen soll. Die bestehenden Vorstandsanstellungsverträ-
ge bei der Hypoport AG enthalten keine solchen betragsmäßigen Höchstgrenzen.

Die Hypoport AG ist der Auffassung, dass die bestehende und auf eine nachhaltige Unterneh-
menskultur ausgerichtete Vergütungsstruktur der Vorstandmitglieder, die sowohl fixe als auch 
variable Bestandteile umfasst, wobei variable Vergütungsbestandteile eine mehrjährige Be-
messungsgrundlage haben und bei der sowohl positiven als auch negativen Entwicklungen 
Rechnung getragen wird, auch ohne betragsmäßige Höchstgrenzen insgesamt angemessen 
ist und diese auch in der bestehenden Form nicht zum Eingehen unangemessener Risiken ver-
leitet. Darüber hinaus hat sich die bestehende Vergütungsstruktur aus Sicht der Gesellschaft 
seit mehreren Jahren als angemessen und geeignet erwiesen, den Unternehmensinteressen 
zu dienen. Aufgrund der konkreten Ausgestaltung steht auch ohne die Festlegung betrags-
mäßiger Höchstgrenzen gerade nicht zu befürchten, dass durch die bestehende Vergütungs-
struktur Anreize geschaffen würden, die im Widerspruch zu oder nicht in Einklang mit der 
nachhaltigen Unternehmenskultur der Hypoport AG stehen. Aus diesen Gründen besteht aus 
Sicht der Gesellschaft keine Notwendigkeit, die bestehenden Vorstandsanstellungsverträge zu 
ändern. Fortlaufend und insbesondere im Zusammenhang mit der Verlängerung bestehender 
Vorstandsanstellungsverträge wird der Aufsichtsrat der Hypoport AG jedoch eingehend und 
sachgerecht prüfen und entscheiden, ob zukünftig der Empfehlung von Ziffer 4.2.3 Abs. 2 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex auch in Bezug auf die Festlegung einer betragsmäßi-
gen Höchstgrenze entsprochen werden soll oder ob die bestehende Vergütungsstruktur ohne 
Festlegung einer betragsmäßigen Höchstgrenze beibehalten werden soll.

3. In Ziffer 5.1.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex u. a., dass eine Alters-
grenze für Vorstandsmitglieder festgelegt werden soll. Eine entsprechende Empfehlung enthält 
Ziffer 5.4.1 in Bezug auf die Aufsichtsratsmitglieder. Bei der Hypoport AG ist eine Altersgrenze 
weder für Vorstandsmitglieder noch für Aufsichtsratsmitglieder festgelegt worden.

Die Hypoport AG sieht in einer solchen Festlegung eine unangebrachte Einschränkung, die den 
Aufsichtsrat pauschal in seiner Auswahl geeigneter Vorstandsmitglieder bzw. die Aktionäre bei 
der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats einschränken würde, denn entscheidend für die Be-
setzung einer Vorstands- bzw. Aufsichtsratsposition ist nicht das Alter, sondern die Erfahrung 
sowie die persönliche und fachliche Kompetenz des jeweiligen Organmitglieds.

4. In Ziffer 5.3.1 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der Aufsichtsrat ab-
hängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglie-
der fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden soll. Entsprechend empfiehlt der Deutsche Corpo-
rate Governance Kodex in Ziffer 5.3.2 die Einrichtung eines Prüfungsausschusses und in Ziffer 
5.3.3 die Bildung eines Nominierungsausschusses. Bei der Hypoport AG sind keine Ausschüsse 
des Aufsichtsrats gebildet worden.
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Da der Aufsichtsrat satzungsgemäß aus drei Mitgliedern besteht, werden alle Themen der Auf-
sichtsratsarbeit durch den Gesamtaufsichtsrat erarbeitet. Die Hypoport AG hält daher die Bil-
dung von Ausschüssen für nicht erforderlich. Insbesondere ist der Aufsichtsrat der Auffassung, 
dass bei dieser Mitgliederzahl durch die Bildung von Ausschüssen die Arbeit des Aufsichtsrats 
unnötig erschwert werden würde.

5. In Ziffer 5.4.1 Abs. 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der Auf-
sichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennt, die unter Beachtung der un-
ternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle 
Interessenskonflikte, eine festzulegende Altergrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine fest-
zulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) 
berücksichtigen. Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 3 soll der Aufsichtsrat diese Ziele bei Wahlvorschlägen 
berücksichtigen und diese Ziele sowie den Stand der Umsetzung im Corporate Governance Be-
richt veröffentlichen. Der Aufsichtsrat der Hypoport AG hat solche Ziele für seine Zusammen-
setzung bislang nicht festgelegt.

Die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft wurden von der ordentlichen Haupt-
versammlung 2015 entsprechend den Vorschlägen des Aufsichtsrats jeweils mit großer Mehr-
heit gewählt. Ihre Amtszeit endet turnusmäßig im Jahr 2020. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, 
dass die derzeitige Zusammensetzung der unternehmensspezifischen Situation vollumfänglich 
und sachgerecht Rechnung trägt und sieht sich durch die Wahlergebnisse der von ihm vorge-
schlagenen Aufsichtsratskandidaten bestätigt. Der Aufsichtsrat ist daher der Auffassung, dass 
eine schriftliche Fixierung von konkreten Zielen für seine Zusammensetzung zum jetzigen Zeit-
punkt unzweckmäßig ist. So bestünde durch eine solche Fixierung insbesondere die Gefahr, die 
Flexibilität bei der Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten unangemessen einzu-
schränken; zudem erscheint eine Fixierung derzeit nicht sachgerecht, da die Amtszeit der aktu-
ellen Mitglieder des Aufsichtsrats noch bis zum Jahr 2020 läuft. Der Aufsichtsrat meint darüber 
hinaus, dass aufgrund der Größe des Aufsichtsrats die Besetzung vakanter Positionen im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung von unternehmensspezifischen Besonderheiten in erster Linie 
anhand der fachlichen Eignung der Kandidaten erfolgen sollte. Bislang bestand und besteht 
daher aus Sicht des Aufsichtsrats keine Notwendigkeit, die durch Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex vorgegebene Zielsetzung für die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats zu benennen. Der Aufsichtsrat wird jedoch fortlaufend sachgerecht prüfen, ob zu-
künftig der Empfehlung von Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex entsprochen werden soll oder ob das bestehende Modell beibehalten wird.

6. In Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass, wenn 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine erfolgsorientierte Vergütung zugesagt wird, diese auf 
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein soll. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats der Hypoport AG erhalten seit dem Jahr 2010 aufgrund entsprechender Satzungs-
regelung eine aus einem festen und einem variablen Vergütungsbestandteil bestehende Auf-
sichtsratsvergütung. Die variable Vergütung beträgt dabei 0,1 % des Betrages, der EUR 5 Mio. 
des positiven Ergebnisses vor Steuern und Zinsen im IFRS-Konzernabschluss der Gesellschaft 
(EBIT) übersteigt, höchstens jedoch TEUR 5 für jedes volle Geschäftsjahr, wobei der Vorsitzen-
de des Aufsichtsrats die doppelte und der Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats die 
1,5-fache Aufsichtsratsvergütung erhält. Da es sich bei der Anknüpfung an das EBIT um einen 
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jährlichen Erfolgsparameter handelt, wurde und wird der Empfehlung der Ausrichtung auf eine 
nachhaltige Unternehmensentwicklung insoweit nicht entsprochen.

Die Hypoport AG ist der Auffassung, dass die derzeitige Vergütungsregelung für die Dauer der 
Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder beibehalten werden kann. Trotz der insoweit 
bestehenden Abweichung von Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex steht die Aufsichtsratsvergütung nach Auffassung der Hypoport AG insbesondere gleich-
wohl in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtratsmitglieder und der 
Lage der Gesellschaft. Obwohl der variable Vergütungsbestandteil nicht auf einer mehrjährigen 
Bemessungsgrundlage fußt, ist die Aufsichtratsvergütung in ihrer derzeitigen Form nach Auf-
fassung der Gesellschaft praktikabel, angemessen und geeignet, den Unternehmensinteressen 
zu dienen. Insbesondere lässt diese Art der Vergütung aufgrund der konkreten Ausgestaltung 
und der höhenmäßigen Begrenzung nicht befürchten, dass hierdurch Anreize für nur kurzfristi-
ge Wertentwicklungen geschaffen werden. Dies gilt nicht zuletzt auch wegen des Verhältnisses 
der variablen zur festen Vergütungskomponente. Die zusätzliche variable Vergütungskompo-
nente entspricht selbst bei Erreichen des Maximalbetrags weniger als 50 % der ebenfalls an-
gemessenen festen Vergütungskomponente. Aus diesen Gründen besteht aus Sicht der Gesell-
schaft derzeit keine Notwendigkeit, die Empfehlung von Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 umzusetzen 
und der Hauptversammlung eine Satzungsänderung vorzuschlagen. Die Hypoport AG wird Art 
und Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung fortlaufend auf Grundlage der jeweils bestehen-
den Gegebenheiten sachgerecht prüfen und in diesem Rahmen jeweils darüber entscheiden, 
ob zukünftig der Empfehlung von Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governan-
ce Kodex entsprochen werden soll oder ob das bestehende Modell beibehalten wird. 

Angaben zu Unternehmensführungspraktiken

Vorstand und Aufsichtsrat
Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Zu seinen Aufgaben zählen die 
Festlegung der Unternehmensziele und der strategischen Ausrichtung, die Steuerung und 
Überwachung der Geschäftstätigkeit sowie die Einrichtung und Überwachung eines effizien-
ten Risikomanagements. Der Vorstand der Hypoport AG soll satzungsgemäß aus mindestens 
zwei Personen bestehen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vor-
stands. Das Gremium besteht zurzeit aus vier Mitgliedern. Der Vorstand unterrichtet den Auf-
sichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, die Entwicklung 
der Geschäfts- und Finanzlage, die strategische Weiterentwicklung, das Risikomanagement, die 
aktuelle Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie über wichtige Geschäftsvorfälle.

Der Aufsichtsrat der Hypoport AG besteht aus drei Mitgliedern. Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats wird aus der Mitte des Aufsichtsratsgremiums gewählt. Die amtierenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats wurden in der Hauptversammlung 2015 für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, 
gewählt. Der Aufsichtsrat der Hypoport AG hat bislang keine Ziele für seine Zusammensetzung 
festgelegt.

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands. Er überwacht und berät den Vorstand bei 
der Führung der Gesellschaft. Wesentliche Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustim-
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mung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen und tagt 
bei Bedarf auch ohne den Gesamtvorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat 
prüft und billigt den durch den Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss. Der Jah-
resabschluss wird hierdurch festgestellt.

Transparente Unternehmenskommunikation
Eine offene, transparente Unternehmenskommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil guter 
Corporate Governance. Neben klaren und verständlichen Inhalten erfordert dies insbesondere 
auch einen gleichberechtigten Zugang aller Zielgruppen zu den Informationen des Unterneh-
mens. Die Hypoport AG misst einer einheitlichen, umfassenden und zeitnahen Informations-
erteilung daher einen hohen Stellenwert bei. Die Berichterstattung über die Geschäftslage und 
die Ergebnisse der Hypoport AG erfolgt im Geschäftsbericht, in den Quartalsberichten] und im 
Halbjahresbericht. Darüber hinaus werden Informationen als Ad-hoc-Mitteilungen und Pres-
semitteilungen veröffentlicht. Ferner sind sämtliche Meldungen, Präsentationen und Mittei- 
lugen dauerhaft auf der Internetseite der Gesellschaft unter den Rubriken Presse bzw. Inves-
tor Relations zugänglich. Die geplanten Termine der wesentlichen wiederkehrenden Ereignisse, 
d. h. die Veröffentlichungstermine des Geschäftsberichts und der Zwischenberichte sowie der 
Termin der Hauptversammlung, sind in einem Finanzkalender zusammengestellt. Dieser wird 
mit ausreichend zeitlichem Vorlauf veröffentlicht und auf der Internetseite der Hypoport AG 
zugänglich gemacht.

Ferner führt die Hypoport AG ein Insiderverzeichnis in der von § 15b Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) vorgesehenen Weise. Die betreffenden Personen wurden über die gesetzlichen Pflich-
ten und mögliche Sanktionen im Zusammenhang hiermit informiert.

Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Der Konzernabschluss wird seit dem Geschäftsjahr 2005 nach den internationalen Rechnungs-
legungsstandards (IFRS) aufgestellt. Nach Erstellung durch den Vorstand wird der Konzernab-
schluss vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Ferner prüft 
und billigt der Aufsichtsrat den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der dadurch 
festgestellt wird. Der Konzernabschluss wird innerhalb von 90 Tagen nach dem Geschäftsjah-
resende veröffentlicht. 

Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats über Aus-
schluss- oder Befreiungsgründe bzw. über Unrichtigkeiten der Entsprechenserklärung, die wäh-
rend der Prüfung auftreten, unverzüglich informiert wird. Der Abschlussprüfer berichtet über 
alle für die Aufgabe des Aufsichtsrats wesentlichen Fragestellungen und Vorkommnisse, die sich 
während der Abschlussprüfung ergeben, unverzüglich an den Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Aktienbesitz und Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat 
Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat halten eine wesentliche Anzahl von Aktien der  
Hypoport AG. Zum 31. Dezember 2015 hielten die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats Aktien der Hypoport AG (direkt oder indirekt) wie folgt:
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Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte werden gemäß § 15a WpHG umgehend nach Eingang der 
Mitteilung unter www.hypoport.de/directors_dealings.html veröffentlicht. Eine Aufstellung al-
ler Meldungen, die im Jahr 2015 veröffentlicht wurden, ist ebenfalls auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.hypoport.de/directors_dealings.html zu finden. 

Die Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hat einen Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Der Aufsichtsrat hat zur Rege-
lung der vorstandsinternen Zusammenarbeit, zur Verteilung der Geschäfte und zur Zusammen-
arbeit mit dem Aufsichtsrat am 6. August 2010 die derzeit gültige Fassung der Geschäftsord-
nung für den Vorstand erlassen.

Entsprechend der Geschäftsordnung sowie des Geschäftsverteilungsplans des Vorstands, ist 
jedes Mitglied des Vorstands für seinen Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Die Mitglieder 
des Vorstands haben jedoch eine gemeinschaftliche Verantwortung für die Geschäftsleitung 
des Hypoport-Konzerns. Zudem unterliegen bestimmte wesentliche Maßnahmen zwingend der 
Entscheidung des Gesamtvorstands. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-
der des Vorstands sich an der Abstimmung beteiligen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. In der Praxis trifft der Vorstand seine Entscheidungen 
regelmäßig im Konsens. 

Die Hypoport AG wird entsprechend ihrer Satzung gerichtlich und außergerichtlich, wenn nur 
ein Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses vertreten; sind zwei oder mehr Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder 
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Sind zwei oder 
mehr Vorstandsmitglieder bestellt, kann der Aufsichtsrat einem oder mehreren Mitgliedern des 
Vorstands die Befugnis zur Einzelvertretung erteilen. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder 
von den Beschränkungen des § 181 BGB in den durch § 112 AktG gezogenen Grenzen befreien. 
Der Aufsichtsrat hat bisher keinem der Vorstandsmitglieder Einzelvertretungsbefugnis erteilt.
 
Der Aufsichtsrat nimmt die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und Deutschem Cor-
porate Governance Kodex obliegenden Aufgaben wahr. Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei 
der Leitung des Unternehmens regelmäßig und überwacht seine Tätigkeit. Grundlage hierfür 
sind ausführliche, in schriftlicher und mündlicher Form erstattete Berichte des Vorstands, in 

Konzernvorstand Anzahl der Aktien
Ronald Slabke 2.288.381

Thilo Wiegand 30.000

Stephan Gawarecki 187.800

Hans Peter Trampe 153.690

Aufsichtsrat
Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder 10.500

Roland Adams 0

Christian Schröder 15.700
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denen der Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah über die Unternehmensplanung, 
die Geschäftsentwicklung, die strategische Weiterentwicklung, das Risikomanagement, die ak-
tuelle Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie über wichtige Geschäftsvorfälle unterrich-
tet wird. Entscheidungen von grundlegender Bedeutung werden mit dem Aufsichtsrat bespro-
chen und ihm zur Zustimmung vorgelegt. 

Nach den Vorschriften des § 11 Absatz 3 der Satzung ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Aufsichtsrat gibt sich gemäß § 9 
Absatz 3 der Satzung eine Geschäftsordnung. Die derzeit gültige Geschäftsordnung hat sich der 
Aufsichtsrat mit Beschluss vom 31. März 2008 gegeben. Da er nur aus drei Mitgliedern besteht, 
hat der Aufsichtsrat derzeit keine Ausschüsse gebildet.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-
schließt. Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die nächsten turnusge-
mäßen Wahlen zum Aufsichtsrat finden auf der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2020 statt.

Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Vorstand, Aufsichtsrat  
und in Führungspositionen
Am 1. Mai 2015 ist das „Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ in Kraft getreten, das 
Pflichten für den Aufsichtsrat und den Vorstand der Hypoport AG zur Festlegung von Zielgrö-
ßen für den Frauenanteil begründet. Nach Maßgabe des Gesetzes haben der Aufsichtsrat und 
der Vorstand die nachstehenden Zielsetzungen beschlossen:

Zielgrößen in Vorstand und Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Hypoport AG hat mit Beschluss vom 26. September 2015 gemäß § 111 
Abs. 5 AktG für den Frauenanteil im Vorstand und Aufsichtsrat eine Zielgröße von jeweils 0 % 
festgelegt. Als Frist zur Erreichung der Zielgrößen wurde der 30. Juni 2017 festgelegt. Derzeit 
bestehen sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Hypoport AG ausschließlich aus 
männlichen Personen.

Der Aufsichtsrat strebt weiterhin bei personellen Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat 
eine angemessene Berücksichtigung von Frauen an. Aufgrund der geringen Zahl der Aufsichts-
ratsmitglieder ist der Aufsichtsrat indes der Auffassung, dass bei der Zusammensetzung weiter-
hin unabhängig vom Geschlecht in erster Linie die fachliche Eignung, die Erfahrung und die Un-
abhängigkeit maßgeblich berücksichtigt werden sollten. Daher ist der Aufsichtsrat der Ansicht, 
dass eine Festlegung einer Zielgröße für den Frauenanteil von mehr als 0 % im Aufsichtsrat 
nicht zweckmäßig ist, da die ansonsten vorhandene Flexibilität des Aufsichtsrats im Hinblick 
auf Kandidatenvorschläge für vakante Aufsichtsratspositionen unangemessen beeinträchtigt 
würde. Auch bei der Besetzung von vakanten Vorstandspositionen sollte nach Auffassung des 
Aufsichtsrats weiterhin unabhängig vom Geschlecht in erster Linie die fachliche Eignung und 
Erfahrung maßgeblich berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass personelle Veränderungen 
im Vorstand derzeit nicht absehbar sind, sodass schon aufgrund der Laufzeit der Vorstandsan-
stellungsverträge eine Verlängerung der Bestellung oder eine Neubesetzung von Positionen im 
Vorstand während der Umsetzungsperiode bis zum 30. Juni 2017 nicht relevant werden.
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Zielgrößen in den oberen Führungsebenen
Der Vorstand der Hypoport AG hat durch Beschluss vom 25. September 2015 gemäß § 76 Abs. 
4 AktG für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Ziel-
größe von 14 Prozent und für den Frauenanteil in der zweiten Führungsebene unterhalb des 
Vorstands eine Zielgröße von 33 Prozent festgelegt, die jeweils bis zum 30. Juni 2017 erreicht 
werden sollen. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung betrug der Frauenanteil in der ersten Füh-
rungsebene unterhalb des Vorstands 14 Prozent und der Frauenanteil in der zweiten Führungs-
ebene unterhalb des Vorstands 33 Prozent. Die beiden Führungsebenen wurden dabei wie folgt 
definiert: Die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands umfasst die Geschäftsfeldleiter, 
die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands umfasst die Gruppenleiter.

Der Vorstand hat bereits in der Vergangenheit hinsichtlich der Besetzung von Positionen in den 
beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands neben Aspekten der fachlichen Eignung und 
der Erfahrung insbesondere auch Aspekte der geschlechtlichen Vielfalt berücksichtigt. Auf-
grund der geringen Zahl der zu besetzenden Positionen in den beiden Führungsebenen unter-
halb des Vorstands ist der Vorstand der Auffassung, dass bei der Besetzung vakanter Positio-
nen in diesen Führungsebenen auch weiterhin unabhängig vom Geschlecht in erster Linie die 
fachliche Eignung und die Erfahrung maßgeblich berücksichtigt werden sollten.

Aktionäre und Hauptversammlung
Die Aktionäre der Hypoport AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschaft 
wahr. Die Hauptversammlung ist die Plattform für die Aktionäre der Hypoport AG zur Stimm-
rechtsausübung, zur Informationsbeschaffung und zum Dialog mit Vorstand und Aufsichts-
rat. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet in den ersten sechs Monaten des Ge-
schäftsjahres statt. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Die 
Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

Organisation und Durchführung der jährlichen Hauptversammlung erfolgen bei Hypoport mit 
dem Ziel, sämtliche Aktionäre vor und während der Versammlung zügig, umfassend und effek-
tiv zu informieren. Ziel ist es, den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung so leicht 
wie möglich zu machen. So werden alle zugänglich zu machenden Unterlagen entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Sollten Ak-
tionäre an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen können, so besteht neben 
der Möglichkeit zur Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, von Aktionärsvereinigungen oder 
anderen Personen, das Angebot, einen Mitarbeiter der Hypoport AG als von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auf schriftlichem oder elektronischem Weg mit der weisungs-
gebundenen Ausübung des Stimmrechts zu beauftragen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, 
vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimme auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder auf elektronischem Weg abgeben dürfen (Briefwahl). 

Berlin im März 2016

Hypoport AG
Vorstand und Aufsichtsrat


